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Bundesnotarkammer: Umzug nach Berlin

Die 84. Vertreterversammlung der Bundesnotarkammer hatte auf ihrer
Sitzung am 26. 4. 2002 in Saarbrücken beschlossen, dass die Bundesnotar-
kammer ihren Sitz von Köln nach Berlin verlegt (vgl. DNotZ 2002, 562).

Nachdem der Umzug Anfang Februar stattgefunden hat, ist die Ge-
schäftsstelle der Bundesnotarkammer ab sofort in der Mohrenstr. 34, 10117
Berlin, unter Telefon 030/38 38 66-0, Telefax 030/38 38 66 66, erreichbar.

Das bisherige Berliner Büro der Bundesnotarkammer (Kronenstr. 73/74,
10117 Berlin) wurde geschlossen.

Unter der Kölner Anschrift (Burgmauer 53, 50667 Köln, Telefon
0221/25 68 23, Telefax 0221/25 68 08) ist weiterhin die Redaktion der
Deutschen Notar-Zeitschrift sowie neu die NotarNet GmbH zu erreichen.
Die NotarNet GmbH ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der
Bundesnotarkammer und erbringt Dienstleistungen im Bereich der Informa-
tionstechnik für Notare und deren Berufsorganisationen.

Rechtsanwalt und Notar Dieter Schulte 65 Jahre alt

Der Präsident der Notarkammer Braunschweig, Rechtsanwalt und Notar
Dieter Schulte, Braunschweig, vollendete am 10. 2. 2003 sein 65. Lebens-
jahr. Rechtsanwalt und Notar Dieter Schulte wurde 1985 in den Vorstand,
1993 zum Vizepräsidenten und am 16. 4. 1997 zum Präsidenten der Notar-
kammer Braunschweig gewählt. Der Jubilar unterstützt nicht nur die Arbeit
der Bundesnotarkammer, u. a. durch seine Mitwirkung im Ausschuss „Re-
form der Juristenausbildung‘‘, sondern setzt sich darüber hinaus sehr inten-
siv für die Ausbildung der Referendare ein.

Herausgeber und Schriftleiter gratulieren Rechtsanwalt und Notar Dieter
Schulte sehr herzlich und wünschen ihm für die weitere Zukunft alles Gute.
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Veranstaltungen des Fachinstituts für Notare

1. Grundkurse für angehende Anwaltsnotare

a) Teil 5: Familien- und Erbrecht, Internationales Privatrecht

Zeit/Ort: 6. – 8. 3. 2003, Berlin, Ausbildungs-Center des DAI
Referenten: Notar Dr. Karl-Heinz Steinbauer, München, Notariatsdirektor i. R. Dr.

Heinrich Nieder, Bretten-Baden, Notar Dr. Wolfgang Baumann, Wupper-
tal, Notar Peter Wandel, Holzgerlingen

Kostenbeitrag: 295,– � / Gesamtlehrgang 1395,– �

20,– � für den Erfolgsnachweistest

b) Teil 6: Steuer-, Handels- und Gesellschaftsrecht

Zeit/Ort: 20. – 22. 3. 2003, Berlin, Ausbildungs-Center des DAI
Referenten: Rechtsanwalt und Notar Dr. Klaus Engfer, Frankfurt, Notar Dr. Sebastian

Spiegelberger, Rosenheim, Notar Dr. Wolfram Waldner, Bayreuth, Notar
Dr. Eckhard Wälzholz, Füssen

Kostenbeitrag: 295,– � / Gesamtlehrgang 1395,– �

20,– � für den Erfolgsnachweistest

2. Notarforum: Ausgewählte Fragen zum Notarhaftungsrecht

Zeit/Ort: 15. 3. 2003, Frankfurt/M., Arabella Sheraton Congress Hotel
Leitung: Notar Dr. Norbert Frenz, Mönchengladbach
Referenten: Richter am BGH a. D. Dr. Horst Zugehör, Karlsruhe, Richter am BGH

Dr. Ganther, Karlsruhe, Notar a. D. Christian Hertel, Geschäftsführer des
DNotI, Würzburg, Abteilungsdirektor Heinz Schlee, Allianz-Versiche-
rung, München

Kostenbeitrag: 295,– � / ermäßigt 245,– �

20,– � für den Erfolgsnachweistest

3. Nichteheliche Lebensgemeinschaft und eingetragene Lebenspartner-
schaft in der notariellen Praxis

Zeit/Ort: 21. 3. 2003, Essen, Scandic Hotel
22. 3. 2003, Rendsburg, Hotel Conventgarden

Referent: Notar Dr. Dr. Herbert Grziwotz, Regen
Kostenbeitrag: 245,– � / ermäßigt 195,– �

20,– � für den Erfolgsnachweistest

4. Intensivkurs Internationales Privatrecht

Zeit/Ort: 27. – 29. 3. 2003, Rostock-Warnemünde, Arcona Hotel Neptun
Referenten: Notar Prof. Dr. Günther Schotten, Köln, Notar Peter Wandel, Holzgerlin-

gen, Rechtsanwalt Dr. Wolfgang Riering, LL.M., Leiter des Referats für
Ausländisches und Internationales Privatrecht, DNotI, Würzburg

Kostenbeitrag: 395,– � / ermäßigt 295,– �

20,– � für den Erfolgsnachweistest

5. Der Erbbaurechtsvertrag nach der Schuldrechtsreform

Zeit/Ort: 28. 3. 2003, Kassel, Mövenpick-Hotel
Referenten: Notar Dr. Andreas Albrecht, Regensburg, Notar Sven Eichel, Krefeld
Kostenbeitrag: 245,– � / ermäßigt 195,– �

20,– � für den Erfolgsnachweistest
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6. Testamentsvollstreckung in der notariellen Praxis

Zeit/Ort: 28. 3. 2003, Würzburg, Maritim Hotel
29. 3. 2003, Bremen, Marriott Hotel

Referenten: Notar Prof. Dr. Wolfgang Reimann, Passau, Notar Dr. Bernhard Schaub,
München

Kostenbeitrag: 245,– � / ermäßigt 195,– �

20,– � für den Erfolgsnachweistest

7. Intensivkurs Überlassungsvertrag

Zeit/Ort: 4. – 5. 4. 2003, Wiesbaden, Astron Hotel Aukamm
Referenten: Notar Dr. Hermann Amann, Berchtesgaden, Notar Dr. Jörg Mayer,

Pottenstein
Kostenbeitrag: 345,– � / ermäßigt 245,– �

20,– � für den Erfolgsnachweistest

Änderungen werden vorbehalten. Muss wider Erwarten eine Veranstaltung abgesagt oder
verschoben werden, werden bereits bezahlte Teilnehmergebühren umgehend erstattet.
Weitergehende Ansprüche sind leider ausgeschlossen.
Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an das Deutsche Anwaltsinstitut e. V. – Fach-
institut für Notare –, Universitätsstr. 140, 44799 Bochum, Telefon 0234/9706418, Telefax
0234/703507, E-Mail: notare@anwaltsinstitut.de, Internet: www.anwaltsinstitut.de, Bank-
verbindung: Dresdner Bank AG Bochum (BLZ 430 800 83), Konto-Nr. 802 950 700.

Preisindex ab 2003

Mit Berichtsmonat Januar 2003 wird das Statistische Bundesamt den Preis-
index für die Lebenshaltung auf das neue Basisjahr 2000 (bisher 1995)
umstellen und damit den Warenkorb an veränderte Verbrauchsgewohnheiten
anpassen. Am 26. 2. 2003 wird das Statistische Bundesamt in einer Presse-
konferenz in Frankfurt/M. die auf Basis 2000 = 100 neu berechneten Ergeb-
nisse bekannt geben.
Zum gleichen Zeitpunkt wird die Berechnung eigenständiger Preisindizes
für das frühere Bundesgebiet und für die neuen Länder und Berlin-Ost
sowie für spezielle Haushaltstypen eingestellt. Künftig wird es neben dem
„Verbraucherpreisindex für Deutschland‘‘ (VPI), der die Entwicklung der
Verbraucherpreise aller privaten Haushalte in Deutschland abbildet nur
noch den primär für die Europäische Union bestimmten „Harmonisierten
Verbraucherpreisindex‘‘ (HVPI) geben. Für die Nutzung von Preisindizes in
Wertsicherungsklauseln empfiehlt die amtliche Statistik die Umstellung auf
den neuen „Verbraucherpreisindex für Deutschland‘‘ und bereitet hierzu
umfangreiche Informationen vor.
Eine Beratung zu rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Wertsiche-
rungsklauseln durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder ist
nach dem Rechtsberatungsgesetz nicht erlaubt.
Weitere Auskünfte erhalten sie über Telefon 0611/75-2621, E-Mail: ver-
braucherpreisindex@destatis.de. Zur Umstellung des Preisindex auf das
Basisjahr 2000 siehe den Beitrag Reul, in diesem Heft S. 92.
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Preisindex für die Lebenshaltung im Dezember 2002
Mitgeteilt vom Statistischen Bundesamt auf Basis 1995 = 100.

1. Deutschland
Alle privaten Haushalte: 110,8

2. Früheres Bundesgebiet und Neue Länder und Berlin-Ost
Früheres Bundesgebiet Neue Länder und Berlin-Ost

a) Alle privaten Haushalte: 110,7 111,3

b) 4-Personen-Haushalte von
Beamten und Angestellten mit
höherem Einkommen: 109,7 110,0

c) 4-Personen-Haushalte von
Arbeitern und Angestellten mit
mittlerem Einkommen: 110,4 110,5

d) 2-Personen-Rentner-Haushalte
mit geringem Einkommen: 111,2 111,0

Die Umbasierungsfaktoren für das frühere Bundesgebiet sind DNotZ 2002, Heft 1, S. 4,
zu entnehmen.
Das Statistische Bundesamt ist im Internet unter der Adresse www.statistik-bund.de ver-
treten. Aktuelle Monatswerte können auch über den Anrufbeantworter 0611/75-2888
abgefragt werden, Indexwerte ab 1991 unter Abruffax 0611/75-3888.
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